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Beitragsstundungen erst dann, wenn alle Hilfen genutzt 

sind 

Berlin, 25.03.2020: Ergänzend zu den umfassenden Unterstützungen für Unter-

nehmen und Selbstständige, die derzeit von Bundesregierung, Bundestag und 

Bundesrat beschlossen werden, ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, 

dass die Beitragszahlungen für die Sozialversicherungen von den gesetzlichen 

Krankenkassen vorübergehend gestundet werden. Dazu erklärt Dr. Doris Pfeiffer, 

Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes:  

 

„Mit den Sozialversicherungsbeiträgen werden durch die Krankenkassen die Pfle-

gekräfte und Ärzte in den Kliniken bezahlt, die Arbeitsagenturen finanzieren 

damit das Kurzarbeitergeld, das jetzt Millionen von Arbeitnehmern helfen soll, 

und natürlich werden damit die Renten finanziert. Für diese und noch viel mehr 

Leistungen benötigen die Renten-, die Arbeitslosen- und die Krankenversiche-

rung die Sozialversicherungsbeiträge. 

 

In dieser Woche wird von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat ein umfas-

sendes Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen. Mit diesen 

Mitteln sollen unter anderem die Unternehmen und Selbstständigen weitreichend 

unterstützt werden. Aber dies kann nicht über Nacht geschehen. Um den Unter-

nehmen und Selbstständigen hier zu helfen, hat der GKV-Spitzenverband allen 

gesetzlichen Krankenkassen empfohlen, die Stundung der Sozialversicherungs-

beiträge vorübergehend zu erleichtern. Also den Unternehmen und Selbstständi-

gen, die nachvollziehbar aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkei-

ten geraten sind, zu ermöglichen, die Sozialversicherungsbeiträge vorüberge-

hend später zu zahlen.  

 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Maßnahmen aus dem Hilfspaket 

zügig greifen, sodass die Erleichterung der Stundung auf die Monate März und 

April begrenzt werden soll. Eine Stundung der Beiträge zu den erleichterten Be-

dingungen ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn alle anderen Maßnahmen 

aus den verschiedenen Hilfspaketen und Unterstützungsmaßnahmen der Bun-

desregierung ausgeschöpft sind. In den kommenden Wochen muss beobachtet 
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werden, wie schnell die verschiedenen Hilfsinstrumente bei den Unternehmen 

und Selbstständigen ankommen. Dann ist zu entscheiden, ob die Stundungsre-

gelungen gegebenenfalls verlängert werden müssen.“ 

 

 

Der GKV-Spitzenverband ist der Verband aller 105 gesetzlichen Kranken- und 

Pflegekassen. Als solcher gestaltet er den Rahmen für die gesundheitliche Ver-

sorgung in Deutschland; er vertritt die Kranken- und Pflegekassen und damit 

auch die Interessen der 73 Millionen Versicherten und Beitragszahler auf Bun-

desebene gegenüber der Politik, gegenüber Leistungserbringern wie Ärzten, 

Apothekern oder Krankenhäusern. Der GKV-Spitzenverband übernimmt alle 

nicht wettbewerblichen Aufgaben in der Kranken- und Pflegeversicherung auf 

Bundesebene. Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen gemäß § 217a SGB V. 

 


